
§ 9 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein an den Verein gerichteter Antrag erforderlich. Der Antrag 
kann schriftlich mit dem hierfür vom Verein vorgesehenen Formular oder digital über vom Verein 
hierfür bereitgestellte Plattformen gestellt werden. Aus dem Antrag muss hervorgehen, welcher 
Mitgliederkategorie (§ 8) der Bewerber angehören möchte.  


